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RESOLUTION 68/225 

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 20. Dezember 2013, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Aus-
schusses (A/68/441/Add.2, Ziff. 7)317. 

68/225. Spezifische Maßnahmen im Zusammenhang mit den besonderen Bedürfnissen und 
Problemen der Binnenentwicklungsländer: Ergebnisse der Internationalen Minister-
konferenz der Binnen- und Transitentwicklungsländer, der Geberländer und der 
internationalen Finanz- und Entwicklungsinstitutionen über die Zusammenarbeit 
im Transitverkehr 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf die Erklärung von Almaty318 und das Aktionsprogramm von Almaty: Befriedi-
gung der besonderen Bedürfnisse der Binnenentwicklungsländer innerhalb eines Neuen weltweiten Rah-
menplans für die Zusammenarbeit im Transitverkehr zwischen Binnen- und Transitentwicklungsländern319, 

 sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 58/201 vom 23. Dezember 2003, 60/208 vom 22. De-
zember 2005, 61/212 vom 20. Dezember 2006, 62/204 vom 19. Dezember 2007, 63/228 vom 19. Dezember 
2008, 64/214 vom 21. Dezember 2009, 65/172 vom 20. Dezember 2010, 66/214 vom 22. Dezember 2011 
und 67/222 vom 21. Dezember 2012, 

 ferner unter Hinweis auf die Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen320, die Plenartagung 
der Generalversammlung auf hoher Ebene über die Millenniums-Entwicklungsziele und ihr Ergebnisdoku-
ment321 und das Ergebnisdokument der am 25. September 2013 abgehaltenen Sonderveranstaltung zur Wei-
terverfolgung der Anstrengungen zur Erreichung der Millenniums-Entwicklungsziele322, 
 unter Hinweis auf das Ergebnisdokument der 2012 abgehaltenen Konferenz der Vereinten Nationen 
über nachhaltige Entwicklung mit dem Titel „Die Zukunft, die wir wollen“323, 

 Kenntnis nehmend von dem Kommuniqué der am 30. September 2013 am Amtssitz der Vereinten 
Nationen abgehaltenen Zwölften jährlichen Ministertagung der Binnenentwicklungsländer324, 

 in der Erkenntnis, dass der fehlende territoriale Zugang zum Meer, zu dem als weitere Erschwernis 
noch die Abgelegenheit von den Weltmärkten hinzukommt, sowie die hohen Transitkosten und -risiken die 
Exporterlöse der Binnenentwicklungsländer, den Zufluss von Privatkapital in diese Länder und die Mobili-
sierung ihrer innerstaatlichen Ressourcen weiter in schwerwiegendem Maße einschränken und sich daher 
nachteilig auf ihr Gesamtwachstum und ihre sozioökonomische Entwicklung auswirken, 

 sowie in der Erkenntnis, dass die Hauptverantwortung für die Einrichtung wirksamer Transitsysteme 
bei den Binnen- und Transitentwicklungsländern liegt, 

 bekräftigend, dass das Aktionsprogramm von Almaty einen grundlegenden Rahmen für echte Part-
nerschaften zwischen Binnen- und Transitentwicklungsländern und ihren Entwicklungspartnern auf natio-
naler, bilateraler, subregionaler, regionaler und globaler Ebene bildet, 

______________ 
317 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von der Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorge-
legt. 
318 Report of the International Ministerial Conference of Landlocked and Transit Developing Countries and Donor Countries 
and International Financial and Development Institutions on Transit Transport Cooperation, Almaty, Kazakhstan, 28 and 29 
August 2003 (A/CONF.202/3), Anhang II. 
319 Ebd., Anhang I. 
320 Resolution 55/2. 
321 Resolution 65/1. 
322 Resolution 68/6. 
323 Resolution 66/288, Anlage. 
324 A/C.2/68/4, Anlage. 
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 unter Hinweis auf ihre Resolution 66/214, in der sie beschloss, im Jahr 2014 eine Konferenz zur 
umfassenden zehnjährlichen Überprüfung der Durchführung des Aktionsprogramms von Almaty abzuhal-
ten, der, wo notwendig, regionale und globale sowie thematische Vorbereitungen vorausgehen sollen, 

 betonend, dass das Ergebnis der Konferenz zur zehnjährlichen Überprüfung der Durchführung des 
Aktionsprogramms von Almaty die Grundlage für weitere konzertierte globale Maßnahmen zur Unterstüt-
zung der Binnenentwicklungsländer bilden soll, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs mit dem Titel „Durchführung des Ak-
tionsprogramms von Almaty: Befriedigung der besonderen Bedürfnisse der Binnenentwicklungsländer in-
nerhalb eines Neuen weltweiten Rahmenplans für die Zusammenarbeit im Transitverkehr zwischen Binnen- 
und Transitentwicklungsländern“325; 

 2. bekräftigt das Recht der Binnenländer auf Zugang zum und vom Meer sowie die Freiheit des 
Transits durch das Hoheitsgebiet der Transitländer mit allen Verkehrsmitteln gemäß den anwendbaren Re-
geln des Völkerrechts; 

 3. bekräftigt außerdem, dass die Transitländer in Ausübung ihrer vollen Souveränität über ihr 
Hoheitsgebiet das Recht haben, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass die 
Rechte und Erleichterungen, die sie den Binnenländern einräumen, ihre legitimen Interessen in keiner Wei-
se beeinträchtigen; 

 4. fordert die Binnen- und Transitentwicklungsländer auf, alle in der Erklärung der Tagung auf 
hoher Ebene der dreiundsechzigsten Tagung der Generalversammlung über die Halbzeitüberprüfung des 
Aktionsprogramms von Almaty326 genannten geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, um die Durchführung 
des Aktionsprogramms von Almaty: Befriedigung der besonderen Bedürfnisse der Binnenentwicklungslän-
der innerhalb eines Neuen weltweiten Rahmenplans für die Zusammenarbeit im Transitverkehr zwischen 
Binnen- und Transitentwicklungsländern319 zu beschleunigen, und fordert die Binnenentwicklungsländer 
auf, sich das Aktionsprogramm von Almaty stärker zu eigen zu machen, indem sie es in ihren nationalen 
Entwicklungsstrategien systematischer berücksichtigen; 

 5. fordert die Entwicklungspartner und die multilateralen und regionalen Finanz- und Entwick-
lungsinstitutionen auf, den Binnen- und Transitentwicklungsländern angemessene, umfangreiche und bes-
ser koordinierte technische und finanzielle Hilfe, vor allem in Form von Zuschüssen oder Darlehen zu Vor-
zugsbedingungen, für die Durchführung des Aktionsprogramms von Almaty zu gewähren; 

 6. bekräftigt ihre volle Entschlossenheit, den besonderen Entwicklungsbedürfnissen und den Her-
ausforderungen, denen die Binnenentwicklungsländer gegenüberstehen, durch die vollständige, rechtzeitige 
und wirksame Durchführung des Aktionsprogramms von Almaty vordringlich Rechnung zu tragen, wie aus 
der Erklärung über die Halbzeitüberprüfung hervorgeht; 

 7. bittet die Mitgliedstaaten, namentlich die Entwicklungspartner, die Organisationen des Sys-
tems der Vereinten Nationen und andere maßgebliche internationale, regionale und subregionale Organisa-
tionen, die Durchführung der konkreten Maßnahmen, die in den im Aktionsprogramm von Almaty verein-
barten fünf Schwerpunktbereichen und in der Erklärung über die Halbzeitüberprüfung enthalten sind, bes-
ser zu koordinieren und weiter zu beschleunigen, insbesondere die Maßnahmen im Hinblick auf den Bau, 
die Instandhaltung und die Verbesserung ihrer Verkehrs-, Lagerhaltungs- und anderen mit dem Transit zu-
sammenhängenden Einrichtungen, einschließlich alternativer Verkehrswege, der Schließung von Verbin-
dungslücken und einer verbesserten Kommunikations- und Energieinfrastruktur, um innerregionale Verbin-
dungen auszubauen, und die Analysekapazitäten zugunsten der Entwicklung und Umsetzung einer kohären-
ten und umfassenden Verkehrspolitik zu stärken, um die zur Erleichterung des Handels erforderlichen Tran-
sitkorridore zu unterstützen, und ermutigt in dieser Hinsicht zu einer engeren regionalen, subregionalen und 
bilateralen Zusammenarbeit, die geeignetere, direktere und wirksamere Wege zur Bewältigung der sich den 
Binnen- und Transitländern stellenden Probleme eröffnet; 

______________ 
325 A/68/157. 
326 Resolution 63/2. 
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 8. bekundet ihre Besorgnis darüber, dass die Binnenentwicklungsländer im Hinblick auf ihr Wirt-
schaftswachstum und das soziale Wohl nach wie vor in hohem Maße anfällig sind für externe Schocks und 
die vielfältigen Probleme, denen sich die internationale Gemeinschaft gegenübersieht, und bittet die inter-
nationale Gemeinschaft, den Binnenentwicklungsländern dabei behilflich zu sein, ihre Resilienz zu stärken 
und die bei der Verwirklichung der Millenniums-Entwicklungsziele und der Prioritäten des Aktionspro-
gramms von Almaty erzielten Fortschritte zu bewahren; 

 9. ermutigt die zuständigen internationalen Organisationen, namentlich das Büro des Hohen Be-
auftragten für die am wenigsten entwickelten Länder, Binnenentwicklungsländer und kleinen Inselentwick-
lungsländer, die Regionalkommissionen der Vereinten Nationen und die einschlägigen Forschungseinrich-
tungen, den Binnenentwicklungsländern gegebenenfalls bei Forschungsarbeiten über die Anfälligkeit dieser 
Länder für externe Schocks behilflich zu sein, indem sie einen Katalog von Anfälligkeitsindikatoren erar-
beiten, den die Binnenentwicklungsländer zu Frühwarnzwecken nutzen können; 

 10. unterstreicht die Bedeutung des internationalen Handels und der Handelserleichterungen als 
eine der Prioritäten des Aktionsprogramms von Almaty, stellt fest, dass die laufenden Verhandlungen der 
Welthandelsorganisation über Handelserleichterungen für die Binnenentwicklungsländer im Hinblick auf 
effizientere Waren- und Dienstleistungsströme sowie die Steigerung der internationalen Wettbewerbsfähig-
keit infolge niedrigerer Transaktionskosten besonders wichtig sind, und fordert die internationale Gemein-
schaft auf, sicherzustellen, dass das Übereinkommen über Handelserleichterungen im Endergebnis der Do-
ha-Runde das Ziel der Senkung der Transaktionskosten unter anderem durch verkürzte Transportzeiten und 
erhöhte Sicherheit im grenzüberschreitenden Handel erfüllt; 

 11. fordert die Entwicklungspartner auf, die Handelshilfe-Initiative wirksam durchzuführen und 
dabei die besonderen Bedürfnisse und Erfordernisse der Binnenentwicklungsländer angemessen zu berück-
sichtigen, namentlich den Aufbau von Kapazitäten für die Formulierung der Handelspolitik, die Teilnahme 
an Handelsverhandlungen und die Durchführung von Maßnahmen der Handelserleichterung sowie die 
Diversifizierung von Exportprodukten durch die Beteiligung des Privatsektors, einschließlich der Entwick-
lung kleiner und mittlerer Unternehmen, mit dem Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit der Produkte der Binnen-
entwicklungsländer auf den Exportmärkten zu erhöhen; 

 12. ist sich dessen bewusst, dass die Volkswirtschaften vieler Binnenentwicklungsländer noch im-
mer von wenigen Exportprodukten mit häufig geringer Wertschöpfung abhängen, und legt der internationa-
len Gemeinschaft nahe, sich verstärkt darum zu bemühen, die Binnenentwicklungsländer bei der Diversifi-
zierung ihrer wirtschaftlichen Basis zu unterstützen, die Weitergabe von Technologien in Verbindung mit 
Transitverkehrssystemen, einschließlich Informations- und Kommunikationstechnologie, zu einvernehm-
lich festgelegten Bedingungen zu fördern und die Wertschöpfung ihrer Exporte durch den Ausbau ihrer 
produktiven Kapazitäten zu verbessern; 

 13. befürwortet die weitere Stärkung der Süd-Süd-Zusammenarbeit und der Dreieckskooperation 
sowie die Zusammenarbeit zwischen subregionalen und regionalen Organisationen zur Unterstützung der 
Anstrengungen, die die Binnen- und Transitentwicklungsländer zur vollständigen und wirksamen Durch-
führung des Aktionsprogramms von Almaty unternehmen; 

 14. unterstreicht die herausragende Rolle, die ausländischen Direktinvestitionen dabei zukommt, 
die Entwicklung und die Armutsminderung durch Beschäftigung, die Weitergabe von Management- und 
Technologiekenntnissen und nicht schuldenwirksame Kapitalflüsse zu beschleunigen, würdigt die bedeu-
tende Rolle und das erhebliche Potenzial der Beteiligung des Privatsektors an der Entwicklung von Infra-
strukturen im Bereich Verkehr, Telekommunikation und öffentliche Versorgung für die Binnenentwick-
lungsländer, ermutigt die Mitgliedstaaten in dieser Hinsicht, den Zustrom ausländischer Direktinvestitionen 
in Binnenentwicklungsländer zu erleichtern, und fordert die Binnen- und Transitentwicklungsländer auf, 
förderliche Rahmenbedingungen zu schaffen, um ausländische Direktinvestitionen und die Beteiligung des 
Privatsektors anzuziehen; 

 15. ist sich dessen bewusst, dass es einer breiteren und wirksameren Zusammenarbeit unter den 
Binnenentwicklungsländern und zwischen den Binnen- und Transitentwicklungsländern bedarf, um einen 
aufeinander abgestimmten Ansatz für die Gestaltung, Durchführung und Überwachung der Reformen der 
Politik zur Erleichterung von Handel und Verkehr über Grenzen hinweg zu gewährleisten, und legt in dieser 
Hinsicht den Binnen- und Transitentwicklungsländern nahe, die internationalen Übereinkünfte und Verein-
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barungen sowie die regionalen und subregionalen Vereinbarungen über Transport- und Handelserleichte-
rungen zu ratifizieren und nach Bedarf wirksam durchzuführen; 

 16. fordert die zuständigen Organisationen des Systems der Vereinten Nationen auf und bittet die 
anderen internationalen Organisationen, namentlich die Weltbank, die regionalen Entwicklungsbanken, die 
Weltzollorganisation, die Welthandelsorganisation, die Organisationen der regionalen Wirtschaftsintegra-
tion und die anderen zuständigen regionalen und subregionalen Organisationen, das Aktionsprogramm von 
Almaty unter voller Berücksichtigung der Erklärung über die Halbzeitüberprüfung weiter in ihre entspre-
chenden Arbeitsprogramme einzubeziehen, und legt ihnen nahe, die Binnen- und Transitentwicklungslän-
der auch weiterhin nach Bedarf und im Rahmen ihres jeweiligen Mandats zu unterstützen, unter anderem 
durch gut koordinierte und kohärente Programme der technischen Hilfe zur Erleichterung des Transitver-
kehrs und des Handels; 

 17. begrüßt die von den Mitgliedstaaten, namentlich den Entwicklungspartnern, und dem System 
der Vereinten Nationen, einschließlich der Regionalkommissionen, unternommenen Anstrengungen zur 
Durchführung von Maßnahmen der Infrastrukturentwicklung und -anbindung, zur Integration regionaler 
Schienen- und Straßennetze und zur Stärkung des rechtlichen Rahmens der Binnen- und Transitentwick-
lungsländer, ermutigt sie, ihre Unterstützung fortzusetzen, und begrüßt in dieser Hinsicht die Anstrengun-
gen, die das Büro des Hohen Beauftragten und die Wirtschaftskommission für Afrika derzeit in Zusammen-
arbeit mit der Kommission der Afrikanischen Union und anderen zuständigen internationalen und regiona-
len Organisationen unternehmen, um bei der Ausarbeitung des zwischenstaatlichen Übereinkommens über 
das transafrikanische Fernstraßennetz behilflich zu sein; 

 18. legt den Binnenentwicklungsländern, die dem Multilateralen Übereinkommen zur Einrichtung 
einer internationalen Studiengruppe für die Binnenentwicklungsländer noch nicht beigetreten sind oder es 
noch nicht ratifiziert haben, eindringlich nahe, dies so rasch wie möglich zu tun, damit die Studiengruppe 
ihre Tätigkeit voll aufnehmen kann, und bittet das Büro des Hohen Beauftragten und die maßgeblichen 
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen, die Mitgliedstaaten, namentlich die Entwicklungs-
partner, und die zuständigen internationalen und regionalen Organisationen um Unterstützung der Studien-
gruppe, damit sie ihre Aufgaben wahrnehmen kann; 

 19. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von den bei dem Vorbereitungsprozess für die Konferenz zur 
zehnjährlichen Überprüfung der Durchführung des Aktionsprogramms von Almaty auf der zwischenstaatli-
chen und interinstitutionellen Schiene sowie auf der Privatsektorschiene erzielten Fortschritten, darunter 
die Ergebnisse der am 13. und 14. September 2012 in Almaty (Kasachstan) abgehaltenen thematischen 
Welttagung auf hoher Ebene über internationalen Handel, Handelserleichterung und Handelshilfe sowie die 
Überprüfungstreffen auf regionaler Ebene über die Durchführung des Aktionsprogramms von Almaty, näm-
lich das vom 5. bis 7. März 2013 in Vientiane abgehaltene europäisch-asiatische regionale Überprüfungs-
treffen, das vom 16. bis 18. Juli 2013 in Addis Abeba abgehaltene afrikanische regionale Überprüfungstref-
fen sowie das am 18. und 19. November 2013 in Asunción abgehaltene lateinamerikanische regionale 
Überprüfungstreffen; 

 20. begrüßt es, dass der Generalsekretär der Vereinten Nationen den Hohen Beauftragten für die 
am wenigsten entwickelten Länder, Binnenentwicklungsländer und kleinen Inselentwicklungsländer zum 
Generalsekretär der Konferenz zur zehnjährlichen Überprüfung ernannt hat; 

 21. ersucht das Büro des Hohen Beauftragten, das gemäß Resolution 66/214 als Koordinierungs-
stelle des Systems der Vereinten Nationen für die Vorbereitungen der Konferenz zur zehnjährlichen Über-
prüfung fungiert, und bittet den Generalsekretär der Vereinten Nationen, im Rahmen der vorhandenen Res-
sourcen die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um für eine wirksame, effiziente und fristgerechte 
Vorbereitung der Konferenz zu sorgen und die aktive Beteiligung der Organisationen des Systems der Ver-
einten Nationen weiter zu mobilisieren und zu koordinieren; 

 22. ersucht die zuständigen Organisationen des Systems der Vereinten Nationen und bittet die an-
deren internationalen Organisationen, namentlich die Weltbank, die regionalen Entwicklungsbanken, die 
Weltzollorganisation, die Welthandelsorganisation, die Internationale Straßentransportunion, die Organisa-
tionen der regionalen Wirtschaftsintegration und die anderen zuständigen regionalen und subregionalen 
Organisationen, im Rahmen ihres jeweiligen Mandats die erforderliche Unterstützung für den Vorberei-
tungsprozess und die Konferenz zur zehnjährlichen Überprüfung selbst zu leisten und aktiv dazu beizutragen; 
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 23. bittet die Mitgliedstaaten, die zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen, die 
wichtigen Gruppen und andere Geber erneut, Beiträge an den Treuhandfonds zu leisten, den der General-
sekretär zur Unterstützung der Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Weiterverfolgung der Umsetzung der 
Ergebnisse der Internationalen Ministerkonferenz von Almaty sowie der Beteiligung von Vertretern der 
Binnenentwicklungsländer sowohl am Vorbereitungsprozess als auch an der Konferenz zur zehnjährlichen 
Überprüfung selbst eingerichtet hat; 

 24. ersucht den Generalsekretär, mit Hilfe der interessierten Organisationen und Organe des Sys-
tems der Vereinten Nationen, namentlich auch der Sekretariats-Hauptabteilung Presse und Information, in 
Zusammenarbeit mit dem Büro des Hohen Beauftragten das Notwendige zu tun, um die Informationstätig-
keit und andere geeignete Initiativen zu verstärken, mit dem Ziel, die Öffentlichkeit in stärkerem Maße 
über die Konferenz zur zehnjährlichen Überprüfung aufzuklären, so auch, indem ihre Ziele und ihre Bedeu-
tung hervorgehoben werden; 

 25. anerkennt die besonderen Herausforderungen und Bedürfnisse der Binnenentwicklungsländer 
und betont, dass die Binnenentwicklungsländer bei der Erarbeitung der Post-2015-Entwicklungsagenda 
angemessen berücksichtigt werden müssen; 

 26. ersucht den Generalsekretär, der zweiten Konferenz der Vereinten Nationen über die Binnen-
entwicklungsländer einen Bericht über die zehnjährliche Überprüfung der Durchführung des Aktionspro-
gramms von Almaty vorzulegen; 

 27. ersucht den Generalsekretär außerdem, der Generalversammlung auf ihrer neunundsechzigsten 
Tagung einen Bericht über die Ergebnisse der Konferenz zur zehnjährlichen Überprüfung vorzulegen; 

 28. beschließt, die erste und zweite Tagung des zwischenstaatlichen Vorbereitungsausschusses auf 
einen späteren Zeitpunkt zu verlegen, und bekräftigt, dass die Tagungen des zwischenstaatlichen Vorberei-
tungsausschusses 2014 in New York möglichst kosteneffizient, im Rahmen der veranschlagten Mittel und 
im Einklang mit Resolution 67/222 der Generalversammlung abzuhalten sind und jeweils zwei Arbeitstage 
dauern werden; 

 29. ersucht den Generalsekretär, eine Mitteilung über die organisatorischen Aspekte der 2014 für 
eine Dauer von drei Tagen möglichst kosteneffizient, im Rahmen der veranschlagten Mittel und im Ein-
klang mit Resolution 67/222 der Generalversammlung abzuhaltenden Konferenz zur zehnjährlichen Über-
prüfung der Durchführung des Aktionsprogramms von Almaty zu erstellen, einschließlich des Orts und des 
genauen Datums der Konferenz und der beiden Tagungen des zwischenstaatlichen Vorbereitungsausschus-
ses, und diese Mitteilung der Versammlung bis spätestens 15. Januar 2014 zu ihrer weiteren Prüfung vorzu-
legen; 

 30. beschließt, den Unterpunkt „Folgemaßnahmen zur zweiten Konferenz der Vereinten Nationen 
über die Binnenentwicklungsländer“ unter dem Punkt „Gruppen von Ländern in besonderen Situationen“ in 
die vorläufige Tagesordnung ihrer neunundsechzigsten Tagung aufzunehmen. 

RESOLUTION 68/226 

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 20. Dezember 2013, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Aus-
schusses (A/68/442/Add.1, Ziff. 9)327. 

68/226. Zweite Dekade der Vereinten Nationen für die Beseitigung der Armut (2008-2017) 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 67/224 vom 21. Dezember 2012 und alle anderen Resolutionen 
im Zusammenhang mit der Beseitigung der Armut, 

______________ 
327 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von der Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorge-
legt. 
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